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Ausschreiben aus Hochfürstlicher Regierung.

^l&gt;icht selten ist es der Fall, lischen Weiterung dadurch ab-
daß gerichtliche Verband- zuschneiden, ist leremllimignä»

lungen von der gröstm Wichtig- digster Wille daß vom iten
keitmd^r Zeitfoge darum an- Aprill a c. an nicht allein Lan-

gefochten werden, weil solche desherrlicheVerordnungen und
nicht auf eine legale Art zu je- Befehle, sondern auch die aur
dermanns Wissenschaft gebracht den Collegüs ergehende Vor
worden. Um daher ein allge- schriften und Ausschreiben, wie
mein verbindliches publications dann auch ein jeder gerichtlicher
regulativeinzuführen und künftig 3ÄUS weicher Bezug auf einen
den Stoff zu mancher proceßua- dritten nehmen kann, in dar

hie-


